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DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 29,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,
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in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 31. Juli 2014 hat der Rat den Beschluss 2014/512/GASP1 angenommen.

(2) Die Union unterstützt nach wie vor uneingeschränkt die Souveränität und territoriale 

Unversehrtheit der Ukraine.

(3) Der Europäische Rat verurteilte in seinen Schlussfolgerungen vom 20./21. Oktober 2022

auf das Schärfste die willkürlichen Raketen- und Drohnenangriffe Russlands auf die 

Zivilbevölkerung sowie auf zivile Objekte und Infrastruktur in Kiew und in der gesamten 

Ukraine. Unter Verweis auf die Erklärung vom 30. September 2022 und im Einklang mit 

der Resolution der VN-Generalversammlung vom 12. Oktober 2022 bekräftigte der 

Europäische Rat ferner, dass er Russlands rechtswidrige Annexion der ukrainischen 

Regionen Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja unmissverständlich verurteilt und 

entschieden ablehnt und dass die Union wie im Fall der Krim und Sewastopols diese 

rechtswidrige Annexion niemals anerkennen wird. Der Europäische Rat erklärte, dass die 

einseitigen Beschlüsse Russlands bewusst gegen die Charta der Vereinten Nationen 

verstoßen und eine eklatante Missachtung der regelbasierten internationalen Ordnung 

darstellen und dass die Union bereit ist, ihre restriktiven Maßnahmen gegen Russland 

weiter zu verschärfen.

(4) Angesichts des Ernstes der Lage ist es angezeigt, neue restriktive Maßnahmen einzuführen.

1 Beschluss 2014/512/GASP des Rates vom 31. Juli 2014 über restriktive Maßnahmen 
angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren (ABl. 
L 229 vom 31.7.2014, S. 13).
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(5) Es ist insbesondere angezeigt, bestimmte zusätzliche Einträge in die Liste der juristischen 

Personen, Organisationen und Einrichtungen in Anhang IV des 

Beschlusses 2014/512/GASP aufzunehmen, d. h. die Liste der Organisationen, die mit dem 

militärisch- industriellen Komplex Russlands in Verbindung stehen, denen strengere 

Ausfuhrbeschränkungen in Bezug auf Güter und Technologien mit doppeltem 

Verwendungszweck sowie Güter und Technologien, die zur technologischen Stärkung des 

russischen Verteidigungs- und Sicherheitssektors beitragen könnten, auferlegt werden. 

Angesichts der konkreten Gefahr, dass bestimmte Güter oder Technologien von der Krim 

oder Sewastopol in die Russische Föderation umgeleitet werden, ist es ferner angezeigt, 

bestimmte von Russland kontrollierte Organisationen mit Sitz auf der Krim oder in 

Sewastopol in diese Liste der Endnutzer aufzunehmen. Diese Aufnahme in die Liste 

berührt nicht die Tatsache, dass die Union die rechtswidrige Annexion der Krim und 

Sewastopols durch die Russische Föderation nicht anerkennt und weiterhin aufs Schärfste 

verurteilt.

(6) Es ist ferner angezeigt, die Russian Regional Development Bank in die Liste der 

staatseigenen oder staatlich kontrollierten Organisationen Russlands aufzunehmen, die 

dem Transaktionsverbot unterliegen.

(7) Darüber hinaus ist es angezeigt, Staatsangehörigen der Union zu untersagen, Posten in den 

Leitungsgremien aller staatseigenen oder staatlich kontrollierten juristischen Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen Russlands, die in Russland niedergelassen sind, zu 

bekleiden. Darüber hinaus ist es angezeigt, den zuständigen Behörden die Möglichkeit zu 

geben, ihren Staatsangehörigen die Genehmigung zu erteilen, solche Posten zu bekleiden, 

wenn es sich um bestehende Joint Ventures oder eine ähnliche Rechtsgestaltung sowie EU-

Tochtergesellschaften, die in Russland niedergelassen sind, handelt und wenn das 

Bekleiden eines solchen Postens für die Sicherstellung der kritischen Energieversorgung 

erforderlich ist oder wenn die juristische Person, Organisation oder Einrichtung an der 

Durchfuhr von Öl mit Ursprung in einem Drittland durch Russland beteiligt ist und das 

Bekleiden eines solchen Postens für Vorgänge bestimmt ist, die nicht anderweitig verboten 

sind.
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(8) Es ist außerdem angezeigt, das bestehende Verbot der Erbringung bestimmter 

Dienstleistungen für die Russische Föderation und in Russland niedergelassene juristische 

Personen, Organisationen und Einrichtungen auszuweiten, indem die Erbringung von 

Dienstleistungen für Werbung, Markt- und Meinungsforschung sowie für Produktprüfung 

und technische Überwachung verboten wird. Im Einklang mit der Zentralen 

Gütersystematik in der vom Statistischen Amt der Vereinten Nationen, Statistical Papers, 

Series M, No 77, CPC prov, 1991, veröffentlichten Fassung umfassen „Markt- und 

Meinungsforschungsleistungen“ Dienstleistungen im Bereich der Markt- und 

Meinungsforschung. „Technische, physikalische und chemische Untersuchungsleistungen“

umfassen Untersuchungsleistungen bezüglich Zusammensetzung und Reinheit, bezüglich 

physikalischer Eigenschaften und bezüglich integrierter mechanischer und elektrischer 

Systeme, technische Überwachungsleistungen sowie andere technische 

Untersuchungsleistungen. Die Bereitstellung technischer Hilfe im Zusammenhang mit 

Gütern, die nach Russland ausgeführt werden, ist weiterhin erlaubt, vorausgesetzt der 

Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr solcher Güter ist zum Zeitpunkt, 

zu dem diese technische Hilfe erbracht wird, nicht entsprechend dem vorliegenden 

Beschluss verboten. „Werbedienstleistungen“ umfassen den Verkauf oder das Leasing von 

Werbeflächen oder -zeiten sowie Dienstleistungen im Bereich Planung, Gestaltung und 

Platzierung von Werbung sowie sonstige Werbedienstleistungen.

(9) Des Weiteren ist es angezeigt, das bereits bestehende Verbot neuer Investitionen in den 

russischen Energiesektor auszubauen, indem zusätzlich neue Investitionen in den 

russischen Bergbausektor verboten werden, mit Ausnahme von Tätigkeiten im Bereich 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden, die bestimmte kritische Rohstoffe 

betreffen.
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(10) Die Russische Föderation führt eine systematische internationale Kampagne der 

Medienmanipulation und Verfälschung von Fakten, um ihre Strategie der Destabilisierung 

ihrer Nachbarländer und der Union und ihrer Mitgliedstaaten zu intensivieren. 

Insbesondere richtete sich die Propaganda wiederholt und nachdrücklich gegen 

europäische politische Parteien, insbesondere während der Wahlen, sowie gegen die 

Zivilgesellschaft, Asylsuchende, russische ethnische Minderheiten, geschlechtliche 

Minderheiten und das Funktionieren demokratischer Institutionen in der Union und ihren 

Mitgliedstaaten.

(11) Um ihre Aggression gegen die Ukraine zu rechtfertigen und zu unterstützen, betreibt die 

Russische Föderation kontinuierliche und konzertierte Propagandaaktionen, die sich gegen 

die Zivilgesellschaft der Union und ihrer Nachbarländer richten und die Fakten drastisch 

verzerren und manipulieren.

(12) Diese Propagandaaktionen wurden über eine Reihe von Medien unter ständiger direkter 

oder indirekter Kontrolle der Führung der Russischen Föderation verbreitet. Solche 

Maßnahmen stellen eine erhebliche und unmittelbare Bedrohung für die öffentliche 

Ordnung und Sicherheit der Union dar. Diese Medien spielen eine maßgebliche Rolle 

dabei, die Aggression gegen die Ukraine mit Nachdruck voranzutreiben und zu 

unterstützen sowie die Nachbarländer der Ukraine zu destabilisieren.
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(13) Angesichts der sehr ernsten Lage und als Reaktion auf die Handlungen Russlands, die die 

Lage in der Ukraine destabilisieren, ist es notwendig, im Einklang mit den Grundrechten 

und Grundfreiheiten, die in der Charta der Grundrechte anerkannt sind, insbesondere dem

Recht auf Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit nach Artikel 11 der 

Charta, weitere restriktive Maßnahmen zur Einstellung der Sendetätigkeiten solcher 

Medien in der Union oder solcher an die Union gerichteter Tätigkeiten zu verhängen. Die

Maßnahmen sollten beibehalten werden, bis die Aggression gegen die Ukraine beendet 

wird und bis die Russische Föderation und die mit ihr verbundenen Medien die 

Durchführung von Propagandaaktionen gegen die Union und deren Mitgliedstaaten 

einstellen.

(14) Im Einklang mit den Grundrechten und Grundfreiheiten, die in der Charta der Grundrechte 

anerkannt sind, insbesondere dem Recht auf Freiheit der Meinungsäußerung und 

Informationsfreiheit, dem Recht auf unternehmerische Freiheit und dem Recht auf 

Eigentum nach den Artikeln 11, 16 und 17 der Charta, hindern diese Maßnahmen die 

Medien und ihr Personal nicht daran, andere Tätigkeiten als Sendetätigkeiten in der Union 

auszuführen, wie Recherche und Interviews. Insbesondere ändern diese Maßnahmen nicht 

die Pflicht zur Achtung der Rechte, Freiheiten und Grundsätze, die in Artikel 6 des 

Vertrags über die Europäische Union, einschließlich der Charta der Grundrechte, sowie in 

den Verfassungen der Mitgliedstaaten genannt werden, in deren jeweiligen 

Anwendungsbereichen.
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(15) Der Beschluss 2014/512/GASP enthält ein Verbot der Einfuhr von Rohöl aus Russland 

über Pipelines oder auf dem Seeweg. Der Beschluss 2014/512/GASP sieht auch 

vorübergehende Ausnahmen für Einfuhren über Pipelines und für Einfuhren nach 

Bulgarien auf dem Seeweg vor. Diese Ausnahmen hatten ausschließlich den Zweck, die 

Versorgungssicherheit der Mitgliedstaaten unter Wahrung gleicher 

Wettbewerbsbedingungen zwischen ihnen zu gewährleisten. Daher sollte klargestellt 

werden, dass Bulgarien ebenso wie die Mitgliedstaaten, die russisches Rohöl über 

Pipelines einführen, keine Erdölerzeugnisse aus russischem Rohöl, das auf der Grundlage 

der Ausnahmeregelung eingeführt wurde, an Käufer in anderen Mitgliedstaaten oder in 

Drittländern verkaufen darf. Das Bunkern oder Betanken eines Fahrzeugs oder 

Luftfahrzeugs in den Mitgliedstaaten, die von diesen Ausnahmen profitieren, fällt nicht 

unter dieses Verbot. Im Geiste der Solidarität mit der Ukraine ist es angezeigt, Ungarn, der 

Slowakei und Bulgarien dennoch zu gestatten, bestimmte raffinierte Erdölerzeugnisse aus 

russischem Rohöl, das auf der Grundlage der betreffenden Ausnahmeregelungen 

eingeführt wurde, in die Ukraine auszuführen, auch durch Durchfuhr durch andere 

Mitgliedstaaten, wenn erforderlich. Es ist ferner angezeigt, Bulgarien zu gestatten,

bestimmte raffinierte Erdölerzeugnisse aus russischem Rohöl, das auf der Grundlage der 

betreffenden Ausnahmeregelungen eingeführt wurde, in Drittländer auszuführen. Dies ist 

zur Minderung von Umwelt- und Sicherheitsrisiken notwendig, da solche Erzeugnisse in 

Bulgarien nicht sicher aufbewahrt werden können. Die jährlichen Ausfuhren sollten nicht 

die durchschnittlichen jährlichen Ausfuhren solcher Erzeugnisse in den vergangenen fünf 

Jahren übersteigen.
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(16) Es ist angezeigt, die Ausnahmen vom Einfuhrverbot für Stahlerzeugnisse, die entweder aus 

Russland stammen oder aus Russland ausgeführt wurden, weiter zu präzisieren und zu 

ändern.

(17) Es ist außerdem angezeigt, bestimmte Ausnahmen oder Abweichungen im Zusammenhang 

mit bestimmten Maßnahmen einzuführen oder zu verlängern sowie bestimmte technische 

Korrekturen im operativen Text vorzunehmen.

(18) Für die Durchführung bestimmter Maßnahmen ist ein weiteres Tätigwerden der Union 

erforderlich.

(19) Der Beschluss 2014/512/GASP sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:
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Artikel 1

Der Beschluss 2014/512/GASP wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Es ist verboten, an in der Union registrierten oder anerkannten Handelsplätzen 

übertragbare Wertpapiere von in Russland niedergelassenen juristischen Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen, die sich zu über 50 % in öffentlicher 

Inhaberschaft befinden, ab dem 12. April 2020 zu notieren und Dienstleistungen 

dafür zu erbringen sowie ab dem 29. Januar 2023 zum Handel zuzulassen.“

2. Artikel 1aa wird wie folgt geändert:

a) Folgende Absätze werden eingefügt:

„(1b) Es ist ab dem 16. Januar 2023 verboten, einen Posten in den Leitungsgremien 

einer der folgenden Organisationen zu bekleiden:

a) einer in Russland niedergelassenen juristischen Person, Organisation 

oder Einrichtung, die sich unter öffentlicher Kontrolle oder zu über 50 % 

in öffentlicher Inhaberschaft befindet oder bei der Russland seine 

Regierung oder Zentralbank das Recht auf Gewinnbeteiligung hat oder 

mit der Russland, seine Regierung oder Zentralbank andere wesentliche 

wirtschaftliche Beziehungen unterhält,
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b) einer in Russland niedergelassenen juristischen Person, Organisation 

oder Einrichtung, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar 

von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten 

werden, oder

c) einer in Russland niedergelassenen juristischen Person, Organisation 

oder Einrichtung, die im Namen oder auf Anweisung einer der unter 

Buchstabe a oder b aufgeführten Organisationen handelt.

Dieses Verbot gilt nicht für die in Absatz 1 genannten juristischen Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen, die unter Absatz 1a fallen.

(1c) Abweichend von Absatz 1b können die zuständigen Behörden genehmigen, 

einen Posten in dem Leitungsgremium einer in Absatz 1b genannten 

juristischen Person, Organisation oder Einrichtung zu bekleiden, nachdem sie 

festgestellt haben, dass die juristische Person, Organisation oder Einrichtung:

a) ein Joint Venture oder eine ähnliche Rechtsgestaltung ist, an dem bzw. 

der eine in Absatz 1b genannte juristische Person, Organisation oder 

Einrichtung beteiligt ist und das bzw. die vor dem 17. Dezember 2022

von einer nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründeten oder 

eingetragenen juristischen Person, Organisation oder Einrichtung 

geschlossen wurde, oder
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b) eine in Absatz 1b genannte juristische Person, Organisation oder 

Einrichtung ist, die sich in Russland vor dem 17. Dezember 2022

niedergelassen hat und sich im Eigentum oder unter der alleinigen oder 

gemeinsamen Kontrolle einer nach dem Recht eines Mitgliedstaats 

gegründeten oder eingetragenen juristischen Person, Organisation oder 

Einrichtung befindet.

(1d) Abweichend von Absatz 1b können die zuständigen Behörden genehmigen, 

einen Posten in den Leitungsgremien einer in Absatz 1b genannten juristischen 

Person, Organisation oder Einrichtung zu bekleiden, nachdem sie festgestellt 

haben, dass es für die Sicherstellung der kritischen Energieversorgung 

erforderlich ist, einen solchen Posten zu bekleiden.“

(1e) Abweichend von Absatz 1b können die zuständigen Behörden genehmigen, 

einen Posten in den Leitungsgremien einer in Absatz 1b genannten juristischen 

Person, Organisation oder Einrichtung zu bekleiden, nachdem sie festgestellt

haben, dass die juristische Person, Organisation oder Einrichtung an der 

Durchfuhr von Öl mit Ursprung in einem Drittland durch Russland beteiligt ist 

und dass das Bekleiden eines solchen Postens für Vorgänge bestimmt ist, die

nicht nach den Artikeln 4o und 4p verboten sind.“
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b) Folgende Absätze werden eingefügt:

„(2d) Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht für die Erfüllung — bis zum 18. März 

2023 — von Verträgen, die vor dem 17. Dezember 2022 mit einer in Anhang X

Teil C genannten juristischen Person, Organisation oder Einrichtung 

geschlossen wurden, oder von für deren Erfüllung erforderlichen 

akzessorischen Verträgen.

(2e) Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht für die Entgegennahme von Zahlungen, 

die von den in Anhang X Teil C genannten juristischen Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen aufgrund von Verträgen geschuldet werden, 

die vor dem 18. März 2023 ausgeführt wurden.“

c) Absatz 3 Buchstabe d erhält folgende Fassung:

„d) Transaktionen, einschließlich Verkäufen, die für die Abwicklung eines 

Gemeinschaftsunternehmens oder einer ähnlichen Rechtsvereinbarung, das 

bzw. die vor dem 16. März 2022 eingegangen wurde, an dem bzw. der eine in 

Absatz 1 genannte juristische Person, Organisation oder Einrichtung beteiligt 

ist bis zum 30. Juni 2023 unbedingt erforderlich sind;“
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d) Der folgende Absatz wird eingefügt:

„(3a) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden unter den ihnen 

geeignet erscheinenden Bedingungen Transaktionen genehmigen, die für den 

Abzug von Investitionen und den Rückzug aus einer in der Union 

niedergelassenen juristischen Person, Organisation oder Einrichtung durch die 

in Absatz 1 genannten Organisationen oder ihre Niederlassungen in der Union 

bis zum 30. Juni 2023 unbedingt erforderlich sind.“

e) Folgender Absatz wird angefügt:

„(5) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die 

Kommission über jede nach den Absätzen 1c, 1d, 1e und 3a erteilte 

Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.“

3. Artikel 1k erhält folgende Fassung:

„Artikel 1k

(1) Es ist verboten, unmittelbar oder mittelbar Dienstleistungen in den Bereichen 

Wirtschaftsprüfung einschließlich Abschlussprüfung, Buchführung und 

Steuerberatung sowie Unternehmens- und Public-Relations-Beratung zu erbringen 

für:

a) die Regierung Russlands oder
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b) in Russland niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen.

(2) Es ist verboten, unmittelbar oder mittelbar Dienstleistungen in den Bereichen 

Architektur und Ingenieurwesen, Rechtsberatung und IT-Beratung zu erbringen für

a) die Regierung Russlands oder

b) in Russland niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen.

(2a) Es ist verboten, Dienstleistungen in den Bereichen Markt- und Meinungsforschung, 

technische physikalische und chemische Untersuchung und Werbung zu erbringen 

für

a) die Regierung Russlands oder

b) in Russland niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen.

(3) Absatz 1 gilt nicht für die Erbringung von Dienstleistungen, die unbedingt 

erforderlich sind, um vor dem 4. Juni 2022 geschlossene Verträge, die mit diesem 

Artikel nicht vereinbar sind, oder für deren Erfüllung erforderliche akzessorische 

Verträge bis zum 5. Juli 2022 zu beenden.

(4) Absatz 2 gilt nicht für die Erbringung von Dienstleistungen, die unbedingt 

erforderlich sind, um vor dem 7. Oktober 2022 geschlossene Verträge, die mit 

diesem Artikel nicht vereinbar sind, oder für deren Erfüllung erforderliche 

akzessorische Verträge bis zum 8. Januar 2023 zu beenden.
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(4a) Absatz 2a gilt nicht für die Erbringung von Dienstleistungen, die unbedingt 

erforderlich sind, um vor dem 17. Dezember 2022 geschlossene Verträge, die mit 

diesem Artikel nicht vereinbar sind, oder für deren Erfüllung erforderliche 

akzessorische Verträge bis zum 16. Januar 2023 zu beenden.

(5) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für die Erbringung von Dienstleistungen, die für die 

Wahrnehmung des Rechts auf Verteidigung in Gerichtsverfahren und des Rechts auf 

einen wirksamen Rechtsbehelf unbedingt erforderlich sind.

(6) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für die Erbringung von Dienstleistungen, die zur 

Gewährleistung des Zugangs zu Gerichts-, Verwaltungs- oder Schiedsverfahren in 

einem Mitgliedstaat oder für die Anerkennung oder Vollstreckung eines 

Gerichtsurteils oder eines Schiedsspruchs aus einem Mitgliedstaat unbedingt 

erforderlich sind, sofern die Erbringung dieser Dienstleistungen mit den Zielen des 

vorliegenden Beschlusses und des Beschlusses (EU) 2014/145/GASP im Einklang 

steht.

(7) Die Absätze 1, 2 und 2a gelten nicht für die Erbringung von Dienstleistungen, die zur 

ausschließlichen Nutzung durch in Russland niedergelassene juristische Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen bestimmt sind, welche sich im Eigentum oder 

unter der alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle einer nach dem Recht eines 

Mitgliedstaats, eines dem Europäischen Wirtschaftsraum angehörenden Landes, der 

Schweiz oder eines in Anhang VII aufgeführten Partnerlandes gegründeten oder 

eingetragenen juristischen Person, Organisation oder Einrichtung befinden.
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(8) Die Absätze 2 und 2a gelten nicht für die Erbringung von Dienstleistungen, die für 

Notlagen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die dringende Abwendung oder 

Eindämmung eines Ereignisses, das voraussichtlich schwerwiegende und 

wesentliche Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von Menschen oder 

die Umwelt haben wird, oder für die Bewältigung von Naturkatastrophen 

erforderlich sind.

(9) Absatz 2 gilt nicht für die Erbringung von Dienstleistungen, die für 

Softwareaktualisierungen für nichtmilitärische Zwecke und für nichtmilitärische 

Endnutzer, die gemäß Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe d und Artikel 3a Absatz 3 

Buchstabe d erlaubt sind, erforderlich sind.

(10) Abweichend von den Absätzen 1, 2 und 2a können die zuständigen Behörden die 

dort genannten Dienstleistungen unter ihnen angemessen erscheinenden 

Bedingungen genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass diese erforderlich 

sind für

a) humanitäre Zwecke wie die Durchführung oder die Erleichterung von 

Hilfsleistungen einschließlich der Versorgung mit medizinischen Hilfsgütern 

und Nahrungsmitteln oder den Transport humanitärer Helfer und damit 

verbundener Hilfe oder für Evakuierungen,

b) zivilgesellschaftliche Aktivitäten zur direkten Förderung der Demokratie, der 

Menschenrechte oder der Rechtsstaatlichkeit in Russland,

c) die Tätigkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Union 

und der Mitgliedstaaten oder von Partnerländern in Russland, einschließlich 

Delegationen, Botschaften und Missionen, oder internationaler Organisationen 

in Russland, die nach dem Völkerrecht Immunität genießen,
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d) die Sicherstellung der kritischen Energieversorgung in der Union und den Kauf 

von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz oder deren 

Einfuhr oder Beförderung in die Union,

e) die Gewährleistung des kontinuierlichen Betriebs von Infrastrukturen, 

Hardware und Software, die für die Gesundheit und Sicherheit von Menschen 

oder die Sicherheit der Umwelt von grundlegender Bedeutung sind,

f) die Einrichtung und den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitäten, ihre 

Instandhaltung, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von 

Brennelementen und ihre Sicherheit und die Weiterführung der Planung, des 

Baus und die Abnahmetests für die Indienststellung ziviler Atomanlagen, die 

Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung medizinischer Radioisotope 

und ähnlicher medizinischer Anwendungen oder kritischer Technologien zur 

radiologischen Umweltüberwachung sowie für die zivile nukleare 

Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung, oder

g) die Erbringung elektronischer Kommunikationsdienste durch 

Telekommunikationsbetreiber der Union, die für den Betrieb, die 

Instandhaltung und die Sicherheit, einschließlich der Cybersicherheit, 

elektronischer Kommunikationsdienste in Russland, der Ukraine, der Union, 

zwischen Russland und der Union sowie zwischen der Ukraine und der Union 

sowie für Rechenzentrumsdienste in der Union erforderlich sind.
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(11) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die 

Kommission über jede nach Absatz 10 erteilte Genehmigung innerhalb von zwei 

Wochen nach deren Erteilung.“

4. Artikel 4a erhält folgende Fassung:

„Artikel 4a

(1) Es ist verboten,

a) eine neue Beteiligung an einer juristischen Person, Organisation oder 

Einrichtung, die nach dem russischen Recht oder dem Recht eines anderen 

Drittlands gegründet oder eingetragen wurde und die im Energiesektor in 

Russland tätig ist, zu erwerben oder eine bestehende solche Beteiligung 

auszuweiten,

b) neue Darlehen oder Kredite oder sonstige Finanzmittel, einschließlich 

Eigenkapital, für eine juristische Person, Organisation oder Einrichtung, die 

nach dem russischen Recht oder dem Recht eines anderen Drittlands gegründet 

oder eingetragen wurde und die im Energiesektor in Russland tätig ist, oder

nachweislich für den Zweck der Finanzierung einer solchen juristischen 

Person, Organisation oder Einrichtung bereitzustellen oder sich an solchen 

Vereinbarungen zu beteiligen,

c) ein neues Gemeinschaftsunternehmen mit einer juristischen Person, 

Organisation oder Einrichtung, die nach dem russischen Recht oder dem Recht 

eines anderen Drittlands gegründet oder eingetragen wurde und die im 

Energiesektor in Russland tätig ist, zu gründen,
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d) Wertpapierdienstleistungen, die unmittelbar oder mittelbar mit den unter den 

Buchstaben a, b und c genannten Aktivitäten in Zusammenhang stehen, zu 

erbringen.

(2) Es ist verboten,

a) eine neue Beteiligung an einer juristischen Person, Organisation oder 

Einrichtung, die nach dem russischen Recht oder dem Recht eines anderen

Drittlands gegründet oder eingetragen wurde und die im Sektor Bergbau und 

Gewinnung von Steinen und Erden in Russland tätig ist, zu erwerben oder eine 

bestehende solche Beteiligung auszuweiten,

b) neue Darlehen oder Kredite oder sonstige Finanzmittel, einschließlich 

Eigenkapital, für eine juristische Person, Organisation oder Einrichtung, die 

nach dem russischen Recht oder dem Recht eines anderen Drittlands gegründet 

oder eingetragen wurde und die im Sektor Bergbau und Gewinnung von 

Steinen und Erden in Russland tätig ist, oder nachweislich für den Zweck der 

Finanzierung einer solchen juristischen Person, Organisation oder Einrichtung 

bereitzustellen oder sich an solchen Vereinbarungen zu beteiligen,

c) ein neues Gemeinschaftsunternehmen mit einer juristischen Person, 

Organisation oder Einrichtung, die nach dem russischen Recht oder dem Recht 

eines anderen Drittlands gegründet oder eingetragen wurde und die im Sektor 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden in Russland tätig ist, zu 

gründen,

d) Wertpapierdienstleistungen, die unmittelbar oder mittelbar mit den unter den 

Buchstaben a, b und c genannten Aktivitäten in Zusammenhang stehen, zu 

erbringen.
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(3) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden unter ihnen geeignet 

erscheinenden Bedingungen die in Absatz 1 genannten Tätigkeiten genehmigen, 

nachdem sie festgestellt haben, dass

a) diese für die Sicherstellung der kritischen Energieversorgung in der Union 

sowie der Beförderung von Erdgas und Erdöl, einschließlich raffinierter 

Erdölerzeugnisse, sofern nicht nach Artikel 4o oder 4p verboten, aus oder 

durch Russland in die Union erforderlich sind oder

b) diese ausschließlich eine juristische Person, Organisation oder Einrichtung 

betreffen, die im Energiesektor in Russland tätig ist und die sich im Eigentum 

einer nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründeten oder eingetragen 

Organisation oder Einrichtung befindet.

(4) Der betreffende Mitgliedstaat oder die betreffenden Mitgliedstaaten unterrichten die 

anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach Absatz 3 erteilte 

Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.

(5) Das Verbot nach Absatz 2 gilt nicht für Tätigkeiten im Bereich Bergbau und 

Gewinnung von Steinen und Erden, bei denen der höchste Ertrag aus der Erzeugung 

bestimmter Materialien erzielt wird oder deren vorrangiges Ziel in der Erzeugung 

dieser Materialien besteht. Die Union trifft die notwendigen Maßnahmen zur 

Festlegung der relevanten Güter, die von diesem Absatz erfasst werden.“
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5. Artikel 4d wird wie folgt geändert:

a) der folgende Absatz wird eingefügt:

„(5b) In Bezug auf die in Anhang XI Teil C der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 

aufgeführten Güter gelten die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 4 nicht für 

die Erfüllung — bis zum 16. Januar 2023 — von Verträgen, die vor dem 

17. Dezember 2022 geschlossen wurden, oder von für deren Erfüllung 

erforderlichen akzessorischen Verträgen.“

b) die folgenden Absätze werden eingefügt:

„(6b) Abweichend von Absatz 4 können die zuständigen Behörden unter ihnen 

geeignet erscheinenden Bedingungen die Bereitstellung technischer Hilfe im 

Zusammenhang mit der Verwendung der in Absatz 1 genannten Güter und 

Technologien genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass die 

Bereitstellung solcher technischen Hilfe erforderlich ist, um Kollisionen 

zwischen Satelliten oder deren unbeabsichtigtes Wiedereintreten in die 

Atmosphäre zu verhindern.
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(6c) Abweichend von den Absätzen 1 und 4 können die zuständigen Behörden unter 

ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen den Verkauf, die Lieferung, die 

Verbringung oder die Ausfuhr der in Anhang XI Teil B der Verordnung (EU) 

Nr. 833/2014 aufgeführten Güter der KN-Codes 8517 71 00, 8517 79 00 und 

9026 00 00 oder damit zusammenhängende technische Hilfe, 

Vermittlungsdienste, Finanzmittel oder Finanzhilfen genehmigen, nachdem sie 

festgestellt haben, dass dies für medizinische oder pharmazeutische Zwecke 

oder für humanitäre Zwecke, etwa die Lieferung oder die Erleichterung der 

Lieferung von Hilfsgütern, darunter medizinische Güter oder Lebensmittel, 

oder für den Transfer humanitärer Helfer und entsprechender Hilfe oder für 

Evakuierungen erforderlich ist.

Bei der Entscheidung über Anträge auf Genehmigungen für medizinische, 

pharmazeutische oder humanitäre Zwecke gemäß diesem Absatz erteilen die 

zuständigen nationalen Behörden keine Genehmigung für Ausfuhren an 

natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 

Russland oder zur Verwendung in Russland, wenn sie hinreichende Gründe zu 

der Annahme haben, dass die Güter eine militärische Endverwendung haben 

könnten.“

6. Artikel 4ha Absatz 6 erhält folgende Fassung:

„(6) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die 

Kommission über jede nach den Absätzen 5, 5a und 5b erteilte Genehmigung 

innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.“
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7. Artikel 4i wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Buchstabe d erhält folgende Fassung:

„d) in Anhang XVII aufgeführte Eisen- und Stahlerzeugnisse ab dem 30. 

September 2023 unmittelbar oder mittelbar einzuführen oder zu kaufen, wenn 

sie in einem Drittland unter Verwendung der im Anhang XVII der Verordnung 

(EU) Nr. 833/2014 aufgeführten Eisen- und Stahlerzeugnisse mit Ursprung in 

Russland verarbeitet wurden; für im Anhang XVII der Verordnung (EU) 

833/2014 aufgeführte Erzeugnisse, die in einem Drittland unter Verwendung 

von Stahlerzeugnissen des KN-Codes 7207 11 oder 7207 12 10 oder 7224 90 

mit Ursprung in Russland verarbeitet werden, gilt dieses Verbot ab dem 1. 

April 2024 für den KN-Code 7207 11 und ab dem 1. Oktober 2024 für die KN-

Codes 7207 12 10 und 7224 90;“

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) In Bezug auf die in Anhang XVII Teil B der Verordnung (EU) Nr. 833/2014

aufgeführten Güter, die nicht in Teil A des genannten Anhangs aufgeführt sind,

und unbeschadet des Absatzes 4, gelten die Verbote gemäß Absatz 1 nicht für 

die Erfüllung — bis zum 8. Januar 2023 — von Verträgen, die vor dem 7. 

Oktober 2022 geschlossen wurden, oder von für deren Erfüllung erforderlichen 

akzessorischen Verträgen. Diese Bestimmung gilt nicht für Güter der KN-

Codes 7207 11, 7207 12 10 und 7224 90, für die die Absätze 4, 5 und 5a 

gelten.“
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c) folgender Absatz wird eingefügt:

„(5a) Die Verbote nach Absatz 1 gelten nicht für die Einfuhr, den Kauf oder die 

Beförderung oder die damit verbundene technische oder finanzielle Hilfe der 

folgenden Mengen von Gütern des KN-Codes 7224 90:

a) 147 007 Tonnen zwischen dem 17. Dezember 2022 und dem 31. 

Dezember 2023;

b) 110 255 Tonnen zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 30. September 

2024.

d) Absatz 6 erhält folgende Fassung:

„(6) Die Einfuhrkontingente gemäß den Absätzen 4, 5 und 5a werden von der 

Kommission und den Mitgliedstaaten im Einklang in den Artikeln 49 bis 54 

der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission* vorgesehenen 

System für die Verwaltung von Zollkontingenten verwaltet*.

_____________

* Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission vom 24. 
November 2015 mit Durchführungsbestimmungen zu bestimmten 
Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 343
vom 29.12.2015, S. 558).“
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8. Artikel 4k wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3b erhält folgende Fassung:

„(3b) In Bezug auf die in Anhang XXI Teil B der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 

aufgeführten Güter gelten die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 nicht für 

die Erfüllung — bis zum 8. Januar 2023 — von Verträgen, die vor dem 7. 

Oktober 2022 geschlossen wurden, oder von für deren Erfüllung erforderlichen 

akzessorischen Verträgen.

Diese Bestimmung gilt nicht für die in Anhang XXI Teil B der Verordnung 

(EU) Nr. 833/2014 aufgeführten Güter des KN-Codes 2905 11, die unter 

Absatz 3ba fallen.“

b) Folgender Absatz wird eingefügt:

„(3ba) In Bezug auf die in Anhang XXI Teil B der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 

aufgeführten Güter des KN-Codes 2905 11 gelten die Verbote gemäß den 

Absätzen 1 und 2 nicht für die Erfüllung — bis zum 18. Juni 2023 — von 

Verträgen, die vor dem 7. Oktober 2022 geschlossen wurden, oder von für 

deren Erfüllung erforderlichen akzessorischen Verträgen.“
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9. Artikel 4m wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) In Bezug auf die in Anhang XXIII Teil A der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 

aufgeführten Güter gelten die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 nicht für 

die Erfüllung — bis zum 10. Juli 2022 — von Verträgen, die vor dem 9. 

April 2022 geschlossen wurden, oder von für deren Erfüllung erforderlichen 

akzessorischen Verträgen.“

b) Absatz 3a erhält folgende Fassung:

„(3a) In Bezug auf die in Anhang XXIII Teil A der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 

aufgeführten Güter der KN-Codes 2701, 2702, 2703 und 2704 gelten die 

Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 nicht für die Erfüllung — bis zum 8. 

Januar 2023 — von Verträgen, die vor dem 7. Oktober 2022 geschlossen 

wurden, oder von für deren Erfüllung erforderlichen akzessorischen 

Verträgen.“
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c) Der folgende Absatz wird eingefügt:

„(3b) In Bezug auf die in Anhang XXIII Teil B der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 

aufgeführten Güter gelten die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 nicht für 

die Erfüllung — bis zum 16. Januar 2023 — von Verträgen, die vor dem 

17. Dezember 2022 geschlossen wurden, oder von für deren Erfüllung 

erforderlichen akzessorischen Verträgen.“

d) Der folgende Absatz wird eingefügt:

„(4a) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können unter ihnen geeignet 

erscheinenden Bedingungen eine Genehmigung für den Verkauf, die 

Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr der Güter der KN-Codes 8417 

20, 8419 81 80 und 8438 10 10 oder die Bereitstellung damit verbundener 

technischer oder finanzieller Hilfe erteilen, nachdem sie festgestellt haben, dass 

diese Güter oder die damit verbundene technische oder finanzielle Hilfe für die 

persönliche Verwendung im Haushalt durch natürliche Personen erforderlich 

sind“

e) Absatz 5a erhält folgende Fassung:

„(5a) Bei der Entscheidung über Anträge auf Genehmigungen gemäß den Absätzen 

4a und 5 erteilen die zuständigen Behörden keine Genehmigung für Ausfuhren 

an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 

Russland oder zur Verwendung in Russland, wenn sie hinreichende Gründe zu 

der Annahme haben, dass die Güter eine militärische Endverwendung haben 

könnten.“
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10. Artikel 4o wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 7 werden folgende Unterabsätze angefügt:

„Ab dem 5. Februar 2023 ist es verboten, Erdölerzeugnisse des KN-Codes 2710, die 

aus Rohöl gewonnen werden, das auf der Grundlage einer von den zuständigen 

bulgarischen Behörden gemäß Absatz 5 gewährten Ausnahmeregelung eingeführt 

wurde, in andere Mitgliedstaaten oder Drittländer weiterzuleiten oder zu verbringen 

oder die betreffenden Erdölerzeugnisse an Käufer in anderen Mitgliedstaaten oder in 

Drittländern zu verkaufen.

Abweichend von dem Verbot gemäß Unterabsatz 2 können die zuständigen 

Behörden Bulgariens unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen den Verkauf, 

die Lieferung, die Weiterleitung oder die Ausfuhr von bestimmten 

Erdölerzeugnissen, die aus gemäß Absatz 5 eingeführtem Rohöl gewonnen werden, 

in die Ukraine genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass

a) die Erzeugnisse zur ausschließlichen Verwendung in der Ukraine bestimmt 

sind,

b) das Verbot gemäß Unterabsatz 2 durch den Verkauf, die Lieferung, die 

Weiterleitung oder die Ausfuhr nicht umgangen wird.
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Abweichend von dem Verbot gemäß Unterabsatz 2 können die zuständigen 

Behörden Bulgariens unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen den Verkauf, 

die Lieferung, die Weiterleitung oder die Ausfuhr von bestimmten 

Erdölerzeugnissen, die aus gemäß Absatz 5 eingeführtem Rohöl gewonnen werden, 

in Drittstaaten innerhalb der Ausfuhrkontingente nach Anhang XXXII der 

Verordnung (EU) Nr. 833/2014 genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass

a) die Erzeugnisse aus Umwelt- und Sicherheitsrisiken in Bulgarien nicht sicher 

aufbewahrt werden können,

b) das Verbot gemäß Unterabsatz 2 durch den Verkauf, die Lieferung, die 

Weiterleitung oder die Ausfuhr nicht umgangen wird.

Bulgarien unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede 

nach Unterabsätzen 3 und 4 erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach 

deren Erteilung.

Die Union trifft die notwendigen Maßnahmen zur Festlegung der relevanten Güter, 

die von der Ausnahme nach Unterabsätzen 3 und 4 erfasst werden.“
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b) In Absatz 8 werden folgende Unterabsätze angefügt:

„Abweichend von dem Verbot gemäß Unterabsatz 3 können die zuständigen 

Behörden Ungarns und der Slowakei ab dem 5. Februar 2023 unter ihnen geeignet 

erscheinenden Bedingungen den Verkauf, die Lieferung, die Weiterleitung oder die 

Ausfuhr von bestimmten Erdölerzeugnissen, die aus gemäß Absatz 3 Buchstabe d

eingeführtem Rohöl gewonnen werden, in die Ukraine genehmigen, nachdem sie 

festgestellt haben, dass

a) die Erzeugnisse zur ausschließlichen Verwendung in der Ukraine bestimmt 

sind,

b) das Verbot gemäß Unterabsatz 3 durch den Verkauf, die Lieferung, die 

Weiterleitung oder die Ausfuhr nicht umgangen wird.

Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die 

Kommission über jede nach diesem Absatz erteilte Genehmigung innerhalb von zwei 

Wochen nach deren Erteilung.

Die Union trifft die notwendigen Maßnahmen zur Festlegung der relevanten Güter, 

die von der Ausnahme nach Unterabsatz 5 erfasst werden.“
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11. Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 4r

(1) Abweichend von den Artikeln 3, 3a, 4, 4c, 4d, 4g, 4j und 4m können die zuständigen 

Behörden den Verkauf, die Lieferung oder die Verbringung von in den Anhängen II, 

VII, X, XI, XVI, XVIII, XX und XXIII der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 sowie in 

Anhang I der Verordnung (EU) 2021/821 aufgeführten Gütern und Technologien bis

zum 30. September 2023 genehmigen, wenn der Verkauf, die Lieferung oder die 

Verbringung für den Abzug von Investitionen aus Russland oder die Abwicklung 

von Geschäftstätigkeiten in Russland unbedingt erforderlich sind, sofern die 

folgenden Bedingungen erfüllt sind:

a) Die Güter und Technologien befinden sich im Eigentum eines 

Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats, einer nach dem Recht eines 

Mitgliedstaats gegründeten oder eingetragenen juristischen Person, 

Organisation oder Einrichtung oder einer in Russland niedergelassenen 

juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die sich im Eigentum oder 

unter der alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle einer nach dem Recht eines 

Mitgliedstaats gegründeten oder eingetragenen juristischen Person, 

Organisation oder Einrichtung befindet, und
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b) die zuständigen Behörden haben bei der Entscheidung über Anträge auf 

Genehmigungen keine hinreichenden Gründe zu der Annahme, dass die Güter 

für einen militärischen Endnutzer oder eine militärische Endverwendung in 

Russland bestimmt sein könnten, und

c) die betreffenden Güter und Technologien befanden sich physisch in Russland, 

bevor die jeweiligen Verbote nach Artikel 3, 3a, 4, 4c, 4d, 4g, 4j oder 4m für 

diese Güter und Technologien in Kraft traten.

(2) Abweichend von den Artikeln 4i und 4k können die zuständigen Behörden die 

Einfuhr oder die Verbringung von in den Anhängen XVII und XXI der Verordnung 

(EU) Nr. 833/2014 aufgeführten Gütern bis zum 30. September 2023 genehmigen, 

wenn die Einfuhr oder die Verbringung für den Abzug von Investitionen aus 

Russland oder die Abwicklung von Geschäftstätigkeiten in Russland unbedingt 

erforderlich sind, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

a) Die Güter befinden sich im Eigentum eines Staatsangehörigen eines 

Mitgliedstaats, einer nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründeten oder 

eingetragenen juristischen Person, Organisation oder Einrichtung oder einer in 

Russland niedergelassenen juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, 

die sich im Eigentum oder unter der alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle 

einer nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründeten oder eingetragenen 

juristischen Person, Organisation oder Einrichtung befindet, und
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b) die betreffenden Güter befanden sich physisch in Russland, bevor die 

jeweiligen Verbote nach Artikel 4i und 4k für diese Güter in Kraft traten.

(3) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die 

Kommission über jede nach den Absätzen 1 und 2 erteilte Genehmigung innerhalb 

von zwei Wochen nach deren Erteilung.“;

12. Die Anhänge werden gemäß dem Anhang dieses Beschlusses geändert.

Nummer 12 gilt in Bezug auf eine oder mehrere der unter Nummer 2 des Anhangs des vorliegenden 

Beschlusses aufgeführten Organisationen ab dem 1. Februar 2022, sofern der Rat nach Prüfung der 

betreffenden Fälle dies im Wege eines Durchführungsrechtsakts einstimmig beschließt.
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Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union

in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 16. Dezember 2022.

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. BEK
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ANHANG

1. Anhang IV des Beschlusses 2014/512/GASP erhält folgende Fassung:

„ANHANG IV

Liste der juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen 

nach Artikel 3 Absatz 7, Artikel 3a Absatz 7 und Artikel 3b Absatz 1

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt
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Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI

Argut OOO

Communication Center of the Ministry of Defense

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of 

the President of Russia

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)

Foreign Intelligence Service (SVR)

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior 

Affairs
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International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian 

Quantum Center)

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding Yard)

JSC Rocket and Space Centre — Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministry of Defence RF
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Moscow Institute of Physics and Technology

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC
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Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh — Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC Aero Kompozit
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United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard

Severnaya Shipyard

Shipyard Yantar

UralVagonZavod

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

Central Research and Development Institute Tsiklon

Crocus Nano Electronics
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Dalzavod Ship-Repair Center

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center
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MCST Lebedev

Miass Machine-Building Factory

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

Nerpa Shipyard

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit
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OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Amur Shipbuilding Factory PJSC

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Production Association Strela

Radioavtomatika
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Research Center Module

Robin Trade Limited

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

Rubin Sever Design Bureau

Russian Space Systems

Rybinsk Shipyard Engineering

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

Scientific-Research Institute of Electronics

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

Scientific Research Institute NII Submikron

Sergey IONOV

Serniya Engineering

Severnaya Verf Shipbuilding Factory
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Ship Maintenance Center Zvezdochka

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

UAB Pella-Fjord

United Shipbuilding Corporation JSC „35th Shipyard“

United Shipbuilding Corporation JSC „Astrakhan Shipyard“

United Shipbuilding Corporation JSC „Aysberg Central Design Bureau“

United Shipbuilding Corporation JSC „Baltic Shipbuilding Factory“

United Shipbuilding Corporation JSC „Krasnoye Sormovo Plant OJSC“

United Shipbuilding Corporation JSC SC „Zvyozdochka“
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United Shipbuilding Corporation „Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar”

United Shipbuilding Corporation „Scientific Research Design Technological Bureau 

Onega“

United Shipbuilding Corporation „Sredne-Nevsky Shipyard“

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

Urals Project Design Bureau Detal

Vega Pilot Plant

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring
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46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz, JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association
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Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC
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Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC
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Scientific Production Enterprise „Radiosviaz“

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components

Scientific-Production Enterprise „Kant“

Scientific-Production Enterprise „Svyaz“

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute „Argon“

Scientific-Research Institute and Factory Platan
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Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes 

Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Salute“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „State Machine Building Design Bureau 

„Vympel“ by Name I.I.Toropov“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „URALELEMENT“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Plant Dagdiesel“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Scientific Research Institute of Marine 

Heat Engineering“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov
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Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company „Research Center for Automated 

Design“

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant „Molot“

Tactical Missile Company, PJSC „MBDB ISKRA“

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia
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Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, „Central Design Bureau of Automation“

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP „Region“

Tactical Missile Corporation, AO TMKB „Soyuz“

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern „MPO — Gidropribor“

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company „KRASNY GIDROPRESS“

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash
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Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau „Detal“

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) „October“

United Shipbuilding Corporation „Production Association Northern Machine Building 

Enterprise“

United Shipbuilding Corporation „5th Shipyard“

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)

Rosatomflot
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Lyulki Experimental-Design Bureau

Lyulki Science and Technology Center

AO Aviaagregat

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI)

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; 

Central Institute of Aviation Motors (CIAM)

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. 

Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)

Federal State Unitary Enterprise “State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” 

(GosNIIAS)

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)
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Joint Stock Company 766 UPTK

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. 

Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

JSC NII Steel

Joint Stock Company Remdizel

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB 

Zvezdochka)

Joint Stock Company STAR
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Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK 

Propulsion)

Lytkarino Machine-Building Plant

Moscow Aviation Institute

Moscow Institute of Thermal Technology

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)
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Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ 

SOP)

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

Salute Gas Turbine Research and Production Center

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)
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Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)

Software Research Institute

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

Tula Arms Plant

Russian Institute of Radio Navigation and Time

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of 

Science and Higher Education of Russia (FTIAN)

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and 

Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI)

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP)
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Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of 

Sciences (IPP SB RAS)

UEC-Perm Engines, JSC

Ural Works of Civil Aviation, JSC

Central Design Bureau for Marine Engineering “Rubin”, JSC

„Aeropribor-Voskhod“, JSC

Aerospace Equipment Corporation, JSC

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC

Aerospace Systems Design Bureau, JSC

Afanasyev Technomac, JSC

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC
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Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

Joint Stock Company Eleron

AO Rubin

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

Branch of PAO II — Aviastar

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. 

Efimov

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau
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Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

Joint Stok Company Microtechnology

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering

Joint Stock Company Radiopribor

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

Joint Stock Company Rychag

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. 

Shimko

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant
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Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

Public Joint Stock Company Techpribor

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering 

Plant
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Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences

Irkutsk Aviation Plant

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai

Joint Stock Company “Head Special Design Bureau Prozhektor”

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

Joint Stock Company SPMDB Malachite

Joint Stock Company Votkinsky Zavod
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Kalyazinsky Machine Building Factory — Branch of RSK MiG

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian 

Federation

NPP Start

OAO Radiofizika

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

Radio Technical Institute named after A. L. Mints

Russian Federal Nuclear Center — All-Russian Research Institute of Experimental Physics

Shvabe JSC

Special Technological Center LLC
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St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

Strategic Control Posts Corporation

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

Voentelecom JSC

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian 

Academy of Sciences (RAS)

Ak Bars Holding

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian 

Academy of Sciences

Systems of Biological Synthesis LLC
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Borisfen, JSC

Barnaul cartridge plant, JSC

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

Bryansk Automobile Plant, JSC

Burevestnik Central Research Institute, JSC

Research Institute of Space Instrumentation, JSC

Arsenal Machine-building plant, OJSC

Central Design Bureau of Automatics, JSC

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

Zavod Elecon, JSC

VMP „Avitec“, JSC

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design

Tulatochmash, JSC
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PJSC „I.S. Brook“ INEUM

SPE „Krasnoznamenets”, JSC

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC

SPA „Impuls“, JSC

RusBITech

ROTOR 43

Rostov optical and mechanical plant, PJSC

RATEP, JSC

PLAZ

OKB „Technika“

Ocean Chips

Nudelman Precision Engineering Design Bureau
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Angstrem JSC

NPCAP

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

Novator DB

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC

NII Stali JSC

Nevskoe Design Bureau, JSC

Neva Electronica JSC

ENICS

The JSC Makeyev Design Bureau

KURGANPRIBOR, JSC"
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2. in Anhang IX des Beschlusses 2014/512/GASP werden folgende Einträge angefügt:

"NTV/NTV Mir

Rossiya 1

REN TV

Pervyi Kanal"

3. Anhang X des Beschlusses 2014/512/GASP erhält folgende Fassung:

"ANNEX X

Liste der juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen im Sinne von 

Artikel 1aa

TEIL A

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD
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ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION
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TEIL B

RUSSIAN MARITIME REGISTER of SHIPPING (RMRS) (russisches Seeschiffsregister)

TEIL C

RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK."
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